
Vizepräsident Gentzel:

Und die letzte Nachfrage durch den Abgeordneten
Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident. Herr Staatssekretär, wann
hat sich denn die zuständige Rechtsaufsicht erst-
malig Gedanken gemacht, durch die Bestellung ei-
nes Beauftragten einzugreifen?

Rieder, Staatssekretär:

Sie hat vor Einleitung dieses Verfahrens Ersatzvor-
nahmen ergriffen. Sie hat unter anderem im Wege
der Ersatzvornahme ein Haushaltssicherungskon-
zept erlassen und nachdem das alles nur bedingt
gefruchtet hat, sah sie sich veranlasst, hier diesen
Weg ins Auge zu fassen.

Vizepräsident Gentzel:

Danke, Herr Staatssekretär. Wir machen weiter mit
der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Skibbe
von der Fraktion DIE LINKE in der Drucksache 5/
6555.

Abgeordnete Skibbe, DIE LINKE:

Danke, Herr Präsident.

Einsatz von Fachberatern und Lehrern im Unter-
stützungssystem bei den Thüringer Schulämtern

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur hat kürzlich Regelungen zum Ein-
satz von Lehrkräften getroffen, die bei den
Schulämtern als Fachberater und Lehrer im Unter-
stützungssystem tätig sind. Dabei wurde die Ab-
sicht deutlich, die Zahl der hier tätigen Lehrkräfte zu
verringern und die Aufgaben stärker zu konzentrie-
ren.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Lehrkräfte sind derzeit als Fachberater
und als Lehrer im Unterstützungssystem bei den
Thüringer Schulämtern tätig (bitte nach Schulamt
und Einsatzzweck untergliedern) und wie viele sol-
len es zum Ende des Schuljahres 2013/2014 sein?

2. Welche Folgen hat die Verringerung der Zahl der
als Fachberater und Lehrer im Unterstützungssys-
tem bei den Schulämtern eingesetzten Lehrkräfte
für den verbleibenden Einsatz dieser Lehrkräfte an
den Schulen?

3. Wie viele der derzeit als Fachberater oder Lehrer
im Unterstützungssystem bei den Schulämtern täti-
gen Lehrkräfte sind in Heimarbeit tätig?

4. Welche Regelungen bestehen hinsichtlich der
technischen Ausstattung und der Aufwandserstat-
tung für die in Heimarbeit tätigen Lehrkräfte?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet der Staatssekre-
tär im Kultusministerium, Herr Professor Dr. Mer-
ten, bitte.

Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:

Vielen Dank, Herr Präsident, wenngleich, mit Ver-
laub, unser Ministerium inzwischen anders heißt,
beantworte ich gleichwohl die Frage der Abgeord-
neten Skibbe namens der Landesregierung wie
folgt:

Zu Frage 1: Die Zuweisung der Ressourcen basiert
auf den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Or-
ganisation des Schuljahres 2013/2014 und gilt für
das gesamte Schuljahr. Für die einzelnen staatli-
chen Schulämter stellt sich dies mit Stand vom
1. September 2013 wie folgt dar. Ich werde jetzt die
Schulämter benennen, dann jeweils die Anzahl der
Personen für Fachberater und Berater für Schulent-
wicklung: für das Schulamt Mittelthüringen 83 Per-
sonen und Fachberater, 31 Berater für Schulent-
wicklung; Nordthüringen 77 Personen Fachberater,
40 Personen für Schulentwicklung; Ostthüringen 92
Personen Fachberater, 51 Personen Berater für
Schulentwicklung; Südthüringen 76 Personen
Fachberatung, 44 Personen in Beratung für Schul-
entwicklung; Westthüringen 86 Personen und 57
Personen für Schulentwicklung.

Zu Ihrer Frage 2 antworte ich wie folgt: Das Unter-
stützungssystem wurde kritisch überprüft und ge-
strafft, so dass mehr Lehrerwochenstunden zur Ab-
sicherung des Unterrichts zur Verfügung gestellt
werden können. Das heißt, Unterrichtsabsicherung
hat oberste Priorität vor allem anderen, negative
Auswirkungen auf das Unterstützungssystem sind
nicht bekannt.

Zu Frage 3: Keine.

Die Antwort zu Frage 4 entfällt insofern.

Vizepräsident Gentzel:

Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr Staatsse-
kretär. Dann machen wir weiter mit der Mündlichen
Anfrage der Abgeordneten Rothe-Beinlich von der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Druck-
sache 5/6569.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Strafanzeige gegen zwei Erzieherinnen einer Erfur-
ter Kindertagesstätte

Öffentlichen Berichten zufolge (Thüringer Allgemei-
ne, Lokalteil Erfurt, 4. September 2013) haben
mehrere Eltern gegen zwei mittlerweile gekündigte
Erzieherinnen einer Erfurter Kindertagesstätte in
freier Trägerschaft Strafanzeigen wegen Körperver-
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letzung, Nötigung, Verletzung der Fürsorge- und
Erziehungspflicht und Freiheitsberaubung gestellt.
Als Begründung dafür wurde angegeben, dass die
Kinder von den Erzieherinnen im Waschraum ein-
gesperrt, zum Aufessen gezwungen und Toiletten-
besuche verweigert wurden sowie auch körperliche
und psychische Misshandlungen erleiden mussten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann und wie haben die zuständigen Stellen
des Landes auf die Vorfälle reagiert?

2. Welche Auffassung hat die Landesregierung zur
seitens des freien Trägers in diesem Fall ausgeüb-
ten Aufsicht und wie begründet sie ihre diesbezügli-
che Auffassung?

3. Welche Konsequenzen zieht die Landesregie-
rung aus den im November 2012 bekannt geworde-
nen Vorfällen einer Kindertagesstätte aus Altenburg
und den Vorfällen in Erfurt und empfiehlt sie den
freien Trägern zu ziehen?

4. Sind ähnliche derartige Vorfälle aus anderen
Thüringer Kindertagesstätten bekannt geworden,
wenn ja, wie viele und wie hat die Landesregierung
darauf reagiert?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet der Staatssekre-
tär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur, Herr Professor Dr. Merten.

Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:

Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr gern beantworte
ich die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ro-
the-Beinlich namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Nach Eingang der Erstmeldung zum
Vorkommnis wurde unverzüglich eine anlassbezo-
gene örtliche Prüfung vorgenommen. Aufgrund der
angemessenen Bearbeitung des Vorkommnisses
durch den Träger gab es keine Veranlassung zu ei-
nem weiteren Vorgehen vonseiten des für die Auf-
sicht nach § 9 des Thüringer Kindertageseinrich-
tungsgesetzes zuständigen Ministeriums. Der Trä-
ger wurde auf seine rechtliche Verpflichtung gemäß
§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII hingewiesen. Hiernach
sind alle Träger von erlaubnispflichtigen Einrich-
tungen verpflichtet, unverzüglich, das heißt ohne
schuldhaftes Zögern, Ereignisse oder Entwick-
lungen mitzuteilen, die geeignet sind, das Wohl der
Kinder zu beeinträchtigen. Darüber hinaus hat die
Staatsanwaltschaft Erfurt zu dem Vorkommnis Er-
mittlungen aufgenommen.

Zu Frage 2: Das Notfallmanagement des Trägers
ist vorbildlich. Der Träger hat professionell und um-
gehend auf das Vorkommnis reagiert.

Zu Frage 3 antworte ich wie folgt: In Auswertung
der Vorkommnisse in Altenburg und Erfurt und der

in der Folge durchgeführten Sachverhaltsaufklä-
rung werden folgende Maßnahmen ergriffen. Ge-
meinsam mit den Trägern von Kindertageseinrich-
tungen in Thüringen - Kommunen und freie Träger -
werden Anforderungen an Träger bei der Wahrneh-
mung der Fach- und Dienstaufsicht in Kindertages-
einrichtungen gemäß § 11 Abs. 2 Thüringer Kinder-
tageseinrichtungsgesetz erarbeitet und fachliche
Anforderungen an Leitungen von Kindertagesein-
richtungen entwickelt. Auf dieser Grundlage wird
ein Fortbildungscurriculum für Leitungen von Kin-
dertageseinrichtungen erarbeitet. Zudem soll die
Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur zu Beteiligung und
Beschwerde in Kindertageseinrichtungen konkreti-
siert werden, insbesondere im Hinblick auf Schlüs-
selprozesse im Alltag und deren Gestaltung, so
dass Rechte der Kinder gewahrt und Kindertages-
einrichtungen auch künftig als sichere und verlässli-
che Orte erfahren werden können, was sie im Übri-
gen heute in ihrer ganz großen Mehrzahl ganz un-
strittig sind. Die „Anpassungsqualifizierungen für
pädagogische Fachkräfte, frühe Kindheit, Kinder im
Alter von null bis drei Jahre (basale Phase)“ werden
gefördert. Darüber hinaus können im Ergebnis der
Auswertungen der noch laufenden Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft zu Altenburg weitere Maßnah-
men notwendig werden. Das lässt sich allerdings
erst absehen, wenn die Ergebnisse vorliegen wer-
den.

Zu Frage 4: Mit Inkrafttreten des Bundeskinder-
schutzgesetzes am 1. Januar 2012 sind gemäß
§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII die Träger der Einrich-
tungen in Wahrnehmung ihrer Fach- und Dienstauf-
sicht verpflichtet, der zuständigen Behörde, das ist
in diesem Falle des TMBWK, unverzüglich Ereig-
nisse und Entwicklungen anzuzeigen, die geeignet
sind, das Wohl der Kinder zu beeinträchtigen. Seit
dem 1. Januar 2012 sind auf Grundlage der Erst-
meldung an das Vorkommnis durch den Träger ein-
schließlich der Vorkommnisse in Altenburg und Er-
furt 14 Vorgänge dokumentiert, bei denen pädago-
gische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
durch selbstständige Handlung, Tun oder Unterlas-
sen ihre Fürsorge- und Erziehungspflicht gröblich
verletzt haben sollen. Zum Vorfall in der Kinderta-
geseinrichtung in Altenburg hat die Staatsanwalt-
schaft Gera im August 2013 beim Amtsgericht Al-
tenburg Anklage gegen fünf Erzieherinnen erhoben.
Insgesamt ist jedoch keine regionale oder trägerbe-
zogene Konzentration an Vorkommnissen festzu-
stellen. In der Mehrheit der Fälle bestand aufgrund
des konsequenten und unverzüglichen Trägerhan-
delns kein weiterer Handlungsbedarf durch das
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur. In fünf Fällen wurden durch das Thürin-
ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur nachträglich Auflagen zur Betriebserlaubnis er-
teilt. In allen Fällen erfolgte eine fachliche Beratung
zur Sicherung des Kindeswohls durch das Thürin-
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ger Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär. Dann machen wir weiter mit der
Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Sieges-
mund von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
in der Drucksache 5/6584.

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Weitere Fragen zur Versetzung von Peter Zimmer-
mann in den einstweiligen Ruhestand

In der Kleinen Anfrage 3275 wird nach den „Rechtli-
chen Voraussetzungen zur Versetzung von politi-
schen Beamten in den einstweiligen Ruhestand
und strafrechtlichen Konsequenzen“ gefragt. Aus
den Äußerungen der Ministerpräsidentin Lieber-
knecht, unter anderem während der Regierungsme-
dienkonferenz am 20. August 2013, ergeben sich
nun weitere Fragen bzw. wird die Konkretisierung
von Fragen notwendig. Die Landesregierung hat
auf meine Kleine Anfrage 3275 inzwischen geant-
wortet in Drucksache 5/6579; auch daraus ergeben
sich für mich weitere Nachfragen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Haben die Landesregierung, einzelne Kabinetts-
mitglieder oder die Ministerpräsidentin Bedenken
bezüglich der Fortzahlung des Gehalts von Peter
Zimmermann bis zum Antritt seines neues Beschäf-
tigungsverhältnisses bzw. seiner anderen Versor-
gungsansprüche gehabt und wann wurden diese
gegebenenfalls geäußert und diskutiert?

2. Wann und wie (mündlich oder schriftlich) haben
die Ministerpräsidentin und/oder andere Kabinetts-
mitglieder von dem anstehenden Beschäftigungs-
verhältnis Peter Zimmermanns bei der Unister
GmbH oder einem anderen Unternehmen erfah-
ren?

3. Welche Gründe haben vorgelegen, das Beschäf-
tigungsverhältnis mit Peter Zimmermann erst mit
der öffentlichen Ankündigung am 18. Juni 2013
bzw. mit der Überreichung der Entlassungsurkunde
Ende Juni 2013 und nicht bereits zum Ende des
Jahres 2012 bzw. Anfang 2013 zu beenden?

4. Welche Zahlungen des Landes wurden über den
30. Juni 2013 hinaus an Peter Zimmermann geleis-
tet und wurden diese durch Peter Zimmermann auf-
grund des Ersuchens um Entlassung vom 30. Juli
2013 zurückerstattet?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet die Ministerprä-
sidentin Frau Lieberknecht.

Lieberknecht, Ministerpräsidentin:

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die
Mündliche Anfrage 5/6584 der Abgeordneten Frau
Siegesmund beantworte ich wie folgt:

Zu Frage 1: Wie Sie aus der Antwort der Landesre-
gierung auf die von Ihnen genannte Kleine Anfrage
wissen, habe ich die Mitglieder des Kabinetts am
18. Juni 2013 über das Ausscheiden des Regie-
rungssprechers zum Ende des Monats unterrichtet.
Am 25. Juni 2013 hat das Kabinett das Ausschei-
den des bisherigen Regierungssprechers erörtert
und beschlossen, noch in derselben Woche ein
schriftliches Beschlussverfahren durchzuführen mit
dem Ziel, das Ausscheiden von Staatssekretär Zim-
mermann auf jeden Fall zum 30. Juni 2013 sicher-
zustellen. Dem Kabinett ging es dabei insbesonde-
re darum, die Beendigung des Dienstes schnellst-
möglich zu erreichen. Die Ansprüche für die Zeit
zwischen dem 1. Juli und dem 31. August, also für
den von Ihnen genannten Zeitraum bis zum Antritt
seines neuen Beschäftigungsverhältnisses, erge-
ben sich dabei ebenso wie alle anderen, also da-
nach folgenden Versorgungsansprüche unmittelbar
aus den gesetzlichen Regelungen für einen in den
einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten. Eine
Erörterung im Kabinett im Zusammenhang mit der
Entscheidung über die Versetzung in den einstweili-
gen Ruhestand wäre dann sinnvoll gewesen, wenn
die Landesregierung verschiedene Handlungsoptio-
nen gehabt hätte. Diese bestanden allerdings man-
gels eines Antrags auf Entlassung vonseiten des
Herrn Staatssekretärs Zimmermann zum damaligen
Zeitpunkt allenfalls darin, Herrn Zimmermann nicht
in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, son-
dern ihn im Amt über den 30. Juni 2013 hinaus zu
belassen. Das aber wollten die Mitglieder des Kabi-
netts auf jeden Fall vermeiden. Dass die gesetzli-
chen Versorgungsregelungen im Blick auf die An-
rechnungsbestimmungen nicht befriedigend sind
und von daher inzwischen auch öffentlich formulier-
ter Änderungsbedarf besteht, hat das Kabinett aller-
dings beschäftigt. In der Kabinettsitzung am 9. Juli
2013 habe ich selbst diesen Umstand thematisiert.
Der Finanzminister wurde in diesem Zusammen-
hang gebeten, einen Vorschlag für eine angemes-
sene Änderung der bestehenden Regelungen zu
erarbeiten.

Zu Frage 2: Am 18. Juni dieses Jahres habe ich
das Kabinett mündlich darüber unterrichtet, dass
Herr Staatssekretär Zimmermann eine Tätigkeit in
der privaten Wirtschaft bei der Firma Unister GmbH
aufnehmen wird. Dieser Information vorausgegan-
gen waren Gespräche meinerseits mit Herrn Zim-
mermann, in denen ich ihm gegenüber personelle
und organisatorische Änderungsabsichten bezüg-
lich seiner Person und innerhalb der Thüringer
Staatskanzlei seit Ende des Jahres 2012 für das
Jahr 2013 mitgeteilt hatte.
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